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Rechtssatz

Wie der VwGH in seinem Erkenntnis vom 22.9.1998, 98/17/0111, festgestellt hat, bedeutet der Umstand, dass der VfGH

davon Abstand genommen hat, in seinem Erkenntnis die Anlassfallwirkung auch auf andere Verfahren auszudehnen,

dass der VwGH ungeachtet des vom VfGH aufgezeigten Kundmachungsmangels des Tir NatSchG 1991 dieses Gesetz

anzuwenden hat, sofern ein während der Geltungsdauer dieses Gesetzes verwirklichter Tatbestand mit Ausnahme des

Anlassfalles zu beurteilen ist. Daran ändert weder die in der Beschwerde aufgezeigte Derogation des NatSchG 1991

durch das NatSchG 1997 etwas, noch der Umstand, dass der Bescheid der Abgabenbehörde erster Instanz erst nach

dem Außerkrafttreten des NatSchG 1991 erlassen wurde. Aus dem Grundsatz der Zeitbezogenheit von

Abgabenvorschriften folgt, dass Abgaben gegebenenfalls auch aufgrund nicht mehr geltender Gesetze iSd Art 140 B-VG

vorgeschrieben werden können.
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